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Fischereiliche Bestimmungen für den Untersee 2024 
 
 
 
Sehr geehrte Anglerinnen, sehr geehrte Angler  
 
 
Aufgrund der Revision der kantonalen Fischereigesetzgebung wurde die bisherige Verordnung des 
Regierungsrates über die Fischerei im Untersee vom 11. Januar 1982 aufgehoben. Die entspre-
chenden Bestimmungen wurden in die kantonale Fischereiverordnung überführt. Wir machen Sie 
darauf aufmerksam, dass mit der Revision der Rechtsgrundlagen diverse Bestimmungen Änderun-
gen erfahren haben und seit 1. Januar 2023 neue Bestimmungen in Kraft gesetzt wurden. U. a. 
wird neu im Kanton Thurgau auf die bisherige kantonale Fischerkarte (als Grundkarte für die Ein-
tragung von Patenten) verzichtet. Als zwingend notwendigen Sachkundenachweis für die Fischerei 
gelten künftig: Sachkundenachweis Netzwerk Anglerausbildung (SaNa), Thurgauische Sportfi-
scherprüfung, Schweizerische Sportfischprüfungen, Schweizer Sportfischer-Brevet, Fischerei-
scheine und Ausweise über die in Deutschland, Österreich und im Fürstentum Liechtenstein be-
standenen Sportfischerprüfungen. Neu können im Kanton Thurgau Personen mit Sachkundenach-
weis ab 10 Jahren ein Patent lösen. Mit dem Wegfallen der kantonalen Fischerkarte wurde die Pa-
tentform auch neugestaltet.  
 
Für den Untersee gelten aufgrund einer Änderung der Unterseefischereiordnung per 1. Januar 
2024 folgende neuen Bestimmungen: 

 Neue Auslegung der Helferregung (§ 3 Abs. 2) 
 Änderungen beim Fang von Köderfischen (§ 19) 
 Verbot des lebenden Köderfisches im gesamten Untersee (§ 24) 
 Aufhebung des Schonmasses für Felchen (§ 25 Abs. 1) 
 Fangzahlbeschränkungen pro Tag, Monat und Jahr für Sportfischer-Monatskarten bzw. –

Jahreskarten bei Hecht und Felchen (§ 25 Abs. 5) 
 Definition von zulässigen Fischarten als Köderfische (§ 25 Abs. 8) 
 Die aktuellen Bestimmungen 2024 für die Sportfischerei im Untersee sind elektronisch ab-

rufbar auf der Homepage der Jagd- und Fischereiverwaltung.  
 
Machen Sie sich mit den neuen Bestimmungen vertraut! Zudem verweisen wir auf wichtige, beste-
hende Regelungen: 

 Verbot, Fischabfälle (inkl. Eingeweide) im Gewässer zu entsorgen gemäss der Verordnung 
über die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten seit 1. Dezember 2015 

 Verhalten gegenüber Kursschiffen  verlassen der Kurslinie vor Hafeneinfahrten 
 Hänger in den Netzen der Berufsfischer  Montage abschneiden, Berufsfischer kontaktie-

ren, keine Netze heben 
 Beachtung von Tierschutzvorschriften 

 
 
 
 
 
Jagd- und Fischereiverwaltung Im Dezember 2023 
des Kantons Thurgau 
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I. 
Unterseefischereiordnung 

 
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

 
(1) Der Geltungsbereich dieses Vertrages umfasst den ganzen Untersee und den Seerhein von der 
alten Konstanzer Rheinbrücke einschliesslich der darunter befindlichen Wasserfläche bis zu der 
Linie, die entlang und in Verlängerung der deutsch-schweizerischen Grenze unterhalb von Öhnin-
gen den Rhein überquert. 
(3) Der Geltungsbereich umfasst ferner die Aach bis 100 m unterhalb der Strassenbrücke Moos-
Bohlingen, den Markelfinger und Allensbacher Mühlbach jeweils bis zur Brücke der Bahnlinie Ra-
dolfzell-Konstanz, die sonstigen Zuflüsse des Untersees und des Seerheins bis 100 m aufwärts der 
Mündung sowie innerhalb einer Entfernung von 100 m alle Gräben und Vertiefungen, welche durch 
ein Gewässer mit dem Untersee und dem Seerhein in fortdauernder Verbindung stehen. 
 
 

§ 3 Berechtigung im Gebiet der allgemeinen Fischerei 
 
(1) Im Gebiet der allgemeinen Fischerei ist zur Ausübung der Fischerei nur berechtigt, wer im Be-
sitze einer gültigen Fischerkarte (§§ 6, 8 bis 11) ist. 
(2) Keiner Fischerkarte bedarf, 
1. wer in Anwesenheit des Inhabers einer Fischerkarte diesem beim Fischen hilft (Der Helfer 
ist dazu berechtigt, bei der Bedienung der Fanggeräte (Auswerfen, Halten der Angel und / oder das 
Anlanden eines gehakten Fisches) zu unterstützen. Dabei muss eine unmittelbare Anleitung und 
Aufsicht eines jederzeit eingriffsbereiten Inhabers eines Sachkundenachweises für die Fischerei 
gewährleistet sein. Wer allein das Fanggerät eines Dritten bedient, hilft nicht nur mit. Ein länger 
andauernder Drill, das Abhaken eines lebenden Fisches, die Betäubung und vor allem das Töten 
müssen durch den Inhaber des Sachkundenachweises erfolgen.); 
2. wer vom schweizerischen Ufer aus die Fischerei mit einer Angelrute mit festem Zapfen 

(Schwimmer) und einfachem Haken ausübt. 
 
 

§ 4 Berechtigung im Bereich der privaten Fischereirechte 
 
(1) Im Bereich privater Fischereirechte ist ausser dem Inhaber des Fischereirechts nur derjenige 
zur Ausübung der Fischerei berechtigt, der vom Inhaber des Fischereirechts dazu ermächtigt wur-
de. Die Beschränkung der Zahl der Ermächtigungen gemäss einem Bewirtschaftungsplan (§ 26 
Abs. 2 Nr. 3) bleibt vorbehalten. 
(2) Unbeschadet der Berechtigung nach Absatz 1 darf auch im Bereich privater Fischereirechte nur 
fischen, wer eine gültige Fischerkarte besitzt. 
 
 

§ 5 Gebiet der allgemeinen Fischerei 
 
(1) Das Gebiet der allgemeinen Fischerei umfasst den räumlichen Geltungsbereich gemäss § 1 mit 
Ausnahme der nachstehend bezeichneten Zonen: 
 
1. Die östlich der Verbindungslinie zwischen den Zeichen Nummer 1 bis 5 gelegenen Gebiete im 

Seerhein bei Gottlieben und Konstanz. Zwischen den Zeichen Nummer 2 und 3 verläuft die 
Grenze in einer unregelmässigen Linie entlang der Halde der südlichen Schifffahrtsrinne; 

2. das Wollmatinger Ried, begrenzt durch die Verbindungslinie zwischen den Zeichen Nummer 5 
bis 9; 
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3. der Gnadensee, begrenzt einerseits durch die Strasse Konstanz-Reichenau, andererseits durch 
die Verbindungslinie zwischen dem Genslehorn auf der Insel Reichenau und der Südspitze der 
Halbinsel Mettnau; 

4. die domänenärarische Fischerei bei Gaienhofen, östlich und westlich begrenzt durch die Zei-
chen Nummer 10 und 11 und 54 m von der Uferlinie in den See hinein; 

5. das Gebiet westlich der Verbindungslinie zwischen den Zeichen Nummer 12 und 13 bei Ober-
staad / Öhningen. 

 
(2) Die Lage der Zeichen ist in der Anlage zu diesem Vertrag festgehalten. Die Zeichen können als 
Pfähle oder Tafeln ausgestaltet werden. 
 
 

§ 6 Fischerkarten 
 
(1) Es werden folgende Fischerkarten erteilt: 
3. Sportfischer-Jahreskarten (§ 10) 
4. Sportfischer-Monatskarten (§ 11) 
(2) Die in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 aufgeführten Fischerkarten werden den Einwohnern der nachste-
henden Gemeinden erteilt: 
1. Auf deutscher Seite: Konstanz, Reichenau, Allensbach, Radolfzell, Moos, Gaienhofen, Öhnin-

gen; 
2. Auf schweizerischer Seite: Kreuzlingen, Gottlieben, Tägerwilen, Ermatingen, Salenstein, Berlin-

gen, Steckborn, Eschenz. 
(3) Dem Inhaber eines privaten Fischereirechts, der nicht Einwohner einer der in Absatz 2 aufge-
führten Gemeinden ist, wird auf Antrag erteilt: 
1. Die Sportfischer-Jahreskarte (§ 10) für den Bereich seines Fischereirechts; 
(4) Die Fischerkarte ist bei der Ausübung der Fischerei mitzuführen und auf Verlangen den Auf-
sichtsorganen auszuhändigen. 
(5) Der Verlust der Fischerkarte ist der Ausgabestelle unverzüglich anzuzeigen. 
 
 

§ 7 Erteilung und Entzug der Fischerkarte 
 
(1) Die Fischerkarte wird nur demjenigen erteilt, der einen vom Land Baden-Württemberg ausge-
stellten oder anerkannten deutschen Fischereischein oder eine vom Kanton Thurgau ausgestellte 
oder anerkannte Fischereibewilligung besitzt. 
(2) Die Fischerkarte kann verweigert werden jedem, der innerhalb der letzten fünf Jahre 
1. wegen vorsätzlicher Zerstörung oder Beschädigung von Wasserbauten, Fischereieinrichtungen, 

Fischfangvorrichtungen oder Fischereifahrzeugen,  
2. wegen Diebstahls von Fanggeräten oder Fischereifahrzeugen, 
3. wegen schwerer vorsätzlicher Verstösse gegen die Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

oder  
4. wegen schwerer vorsätzlicher Zuwiderhandlungen gegen diesen Vertrag oder andere fischerei-

polizeiliche Vorschriften bestraft oder mit einer Geldbusse belegt worden ist. 
(3) Die Fischerkarte kann für ungültig erklärt oder eingezogen werden, wenn 
1. nachträglich bekannt wird, dass bei ihrer Erteilung Verweigerungsgründe vorgelegen haben 

oder 
2. nachträglich Tatsachen eintreten, die ihre Verweigerung gerechtfertigt hätten. 
 
 

§ 10 Sportfischer-Jahreskarte 
 
(1) Die Sportfischer-Jahreskarte wird demjenigen erteilt, der die Fischerei mit Geräten nach § 14 
Abs. 2 Satz 1 und nicht gewerbsmässig ausüben will. 
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(2) Die Sportfischer-Jahreskarte wird jeweils für die Dauer eines Kalenderjahres erteilt. 
(3) Die Zahl der Sportfischer-Jahreskarten kann durch das Landratsamt Konstanz im Einverneh-
men mit den Bevollmächtigten jeweils für die Dauer eines Kalenderjahres beschränkt und auf die 
Ausgabestellen verteilt werden, soweit dies aus Gründen der Erhaltung der Fischbestände oder 
der Berufsfischerei erforderlich ist. 
 
 

§ 11 Sportfischer-Monatskarte 
 
(1) Die Sportfischer-Monatskarte wird demjenigen erteilt, der die Fischerei mit Geräten nach § 14 
Abs. 2 Satz 1 und nicht gewerbsmässig ausüben will, auch wenn er nicht Einwohner einer der in § 
6 Abs. 2 aufgeführten Gemeinden ist. 
(2) Die Sportfischer-Monatskarte wird jeweils für die Dauer eines Monats ab Ausstellungsdatum 
erteilt. Für dieselbe Person können für ein Kalenderjahr höchstens drei Sportfischer-Monatskarten 
ausgestellt werden. Das Landratsamt Konstanz kann die Höchstzahl der Sportfischer-
Monatskarten nach Satz 2 im Einvernehmen mit den Bevollmächtigten für die Dauer eines Kalen-
derjahres auf zwei oder eine herabsetzen, soweit dies zur Erhaltung des Fischbestandes oder der 
Berufsfischerei erforderlich ist. 
 
 

§ 12 Zuständigkeiten für die Erteilung und den Entzug der Fischerkarte 
 
(1) Zuständig für die Erteilung sowie – unbeschadet gerichtlicher Zuständigkeit – für den Entzug 
der Fischerkarte sind bei Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
1. im Geltungsbereich des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland haben, das Land-

ratsamt Konstanz, 
2. im Hoheitsgebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft haben, die Bezirksämter Kreuzlingen 

und Steckborn. 
(2) Personen, welche keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland oder im Hoheitsgebiet der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft haben, können die Fischerkarte bei einer der in Absatz 1 genannten Ausgabe-
stellen beantragen. 
(3) Die Befugnis zur Erteilung und zum Entzug der Sportfischer-Monatskarte kann auf Gemeinden, 
die in § 6 Absatz 2 aufgeführt sind, übertragen werden. 
 
 

§ 14 Grundsatz 
 
(2) Inhaber von Sportfischer-Jahreskarten und -Monatskarten (Sportfischer) dürfen die Fischerei 
nur mit der Angel, dem Hamen, dem Köderfischnetz und der Köderflasche ausüben. Von Fahrzeu-
gen mit Maschinenantrieb aus darf während der Fahrt nicht gefischt werden (Da gemäss der Bo-
densee-Schifffahrts-Ordnung alle Boote als fahrend gelten, die nicht vor Anker liegen oder am Ufer 
festgemacht sind, gilt auch die Verschiebung oder das Position halten mit einem E-Motor / Front-
motor als Fahrt. Somit muss bei den erwähnten Vorgängen das Fischen eingestellt werden.). 
(3) Von den Berufs- und Sportfischern kann verlangt werden, dass sie ihre Fangergebnisse mel-
den. 
 
 

§ 18 Fischerei mit der Angel 
 
(1) Das Angelgerät darf höchstens drei Angelhaken haben, die beim Fang mit natürlichen oder 
künstlichen Ködern versehen sein müssen. Die Verwendung des Kosacks, des Zockers, des Pil-
kers und der Juckschnur sowie das Reissen (Schlenzen) sind untersagt. 
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(2) Die Fischerei mit dem Angelgerät darf nur in der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 
ausgeübt werden. In der Zeit vom 16. Mai bis 31. Oktober ist der Aalfang täglich bis 24.00 Uhr ge-
stattet, nach Sonnenuntergang jedoch nur vom Ufer aus. Nach Sonnenuntergang dürfen die Fang-
plätze nur über Land aufgesucht werden. 
(3) Ein Fischer darf höchstens zwei Angelgeräte gleichzeitig auslegen. Die Angel muss ständig 
beaufsichtigt sein. Das Fischen mit freitreibender Angel ist nicht gestattet. Verfängt sich ein Angel-
haken in einem fremden Netz oder einer Reuse, darf die Angel nicht eingezogen werden. Die An-
gel muss vielmehr entsprechend der Wassertiefe abgeschnitten werden. Wird die Schnur mit Na-
men und Anschrift des Fischers versehen, ist der Inhaber des Netzes oder der Reuse verpflichtet, 
den Angelhaken unverzüglich nach der Bergung zurückzugeben. 
(4) Von Netzen und den Wehrpfählen eines Reises muss beim Fischen mit der Wurfrute ein Ab-
stand von mindestens 50 m eingehalten werden. 
 
 

§ 19 Köderfischfang 
 
(1) Der Fang von Weissfischen als Köderfische gemäss den Vorgaben des § 24 Abs. 1 Satz 2 und 
des § 25 Abs. 8 ist für den eigenen Bedarf unter folgenden Voraussetzungen gestattet: 
1. den Berufs- und Sportfischern ganzjährig unter Verwendung von Hamen bis zu einer Seitenlän-

ge von 1 m, 
2. den Berufs- und Sportfischern ganzjährig unter Verwendung von Köderfischflaschen, die mit 

dem Namen des Auslegers versehen sein müssen, 
4. den Sportfischern in der Zeit von November bis März unter Verwendung von einem ständig be-

aufsichtigten Köderfischnetz bis zu 10 m Länge, 1 m Höhe und einer Maschenweite bis zu 14 
mm. 

(2) § 16 Abs. 5 gilt entsprechend. 
 
 

§ 21 Reiser 
 
(5) Das Reis oder Anteil an einem Reis kann durch Rechtsgeschäft nur ungeteilt übertragen wer-
den. Die Ausübung der Fischerei innerhalb der von vorschriftsmässig gekennzeichneten Wehrpfäh-
len umgrenzten Fläche ist nur dem Eigentümer des Reises oder solchen Personen gestattet, de-
nen der Eigentümer eine schriftliche Ermächtigung erteilt hat. 
(6) Steht das Reis mehreren Eigentümern zu, kann die schriftliche Ermächtigung nur durch einen 
gemeinschaftlichen Vertreter erteilt werden. Name und Anschrift des Vertreters sind von den Ei-
gentümern der nach Absatz 3 zuständigen Behörde zur Eintragung in das Verzeichnis zu melden. 
 
 

§ 22 Zeitbestimmung 
 
(1) Die Zeitpunkte für Sonnenuntergang und Sonnenaufgang im Sinne dieser Fischereiordnung 
ergeben sich aus der nachfolgenden Aufstellung: 
 
Monat Sonnenuntergang Sonnenaufgang 
Januar 17.30 Uhr 7.30 Uhr 
Februar 18.00 Uhr 7.00 Uhr 
März ausserhalb der Sommerzeit 19.00 Uhr 5.00 Uhr 
März während der Sommerzeit 20.00 Uhr 6.00 Uhr 
April 21.00 Uhr 5.30 Uhr 
Mai 22.00 Uhr 4.30 Uhr 
Juni 22.00 Uhr 4.30 Uhr 
Juli 22.00 Uhr 4.30 Uhr 
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August 21.00 Uhr 5.00 Uhr 
1. September bis 15. September 20.00 Uhr 5.30 Uhr 
16. September bis 30. September 19.30 Uhr 6.00 Uhr 
1. Oktober bis 15. Oktober  19.30 Uhr 6.30 Uhr 
16. Oktober bis 31. Oktober 19.00 Uhr 7.00 Uhr 
November 18.00 Uhr 7.00 Uhr 
Dezember 17.00 Uhr 7.30 Uhr 
 
Nachtzeit ist die Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. 
(2) Muss die Fischerei zu einem bestimmten Zeitpunkt beendigt sein, sind die Vorbereitungen hier-
zu so rechtzeitig zu treffen, dass die Fischereiausübung zu diesem Zeitpunkt eingestellt werden 
kann. 
 
 

§ 23 Seefeiertage 
 
(1) Als Seefeiertage gelten alle Sonntage, der Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, Christi Him-
melfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, Allerheiligen sowie 1. und 2. Weihnachtsfeiertag. 
(2) Im Zeitraum vom 1. November bis und mit 20. April darf die Sportfischerei an Sonntagen und 
den in Ziffer 1 aufgezählten Feiertagen, sofern diese in den Zeitraum vom 1. November bis 20. Ap-
ril fallen, nur vom Ufer aus ausgeübt werden. Die Seefeiertage ausserhalb des genannten Zeit-
raums haben für die Sportfischerei keine Relevanz. 
 
 

§ 24 Verbotene Fanggeräte und Fangmethoden 
 
(1) Der Fischfang mit explodierenden, betäubenden und giftigen Mitteln, mit Schlingen, Drahtreu-
sen, Schusswaffen, Harpunen und sonst verletzenden Geräten (mit Ausnahme der Angelhaken) 
sowie durch Schlagen auf das Eis ist verboten. Die Verwendung lebender Köderfische ist verboten. 
(2) Die Verwendung des elektrischen Stromes für fischereiliche Zwecke bedarf einer Bewilligung 
der zuständigen Behörde des betreffenden Vertragsstaates. 
 
 

§ 25 Schonzeiten, Mindestmasse und sonstige Einschränkungen 
 
(1) Für die nachgenannten Fisch- und Krebsarten gelten folgende Schonzeiten und Mindestmasse: 
 
Fischart Schonzeit Mindestmass 
Aal keine  50 cm 
Äsche 1. Februar bis 30. April  30 cm 
Barsch 25. April bis 15. Mai       - 

Felchen (inkl. Gangfische) 15. Oktober bis 18. Dezember       - 
Forellen 1. Oktober bis 31. Dezember  35 cm 
Hecht 1. bis 30. April  40 cm 
Zander keine  35 cm 
Edelkrebs 1. Oktober bis 31. Juli  12 cm 
Steinkrebs ganzjährig       - 
 
(2) Die Schonzeiten beginnen und enden jeweils um 12.00 Uhr der angegebenen Tage. Als Min-
destmass gilt der Abstand von der Kopfspitze bis zum Ende der natürlich ausgebreiteten Schwanz-
flosse. 
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(3) Gefangene untermassige oder der Schonzeit unterliegende Fische sind sorgfältig aus den 
Fanggeräten zu lösen und in das Gewässer zurückzuversetzen, wenn sie noch lebensfähig sind. 
(4) Die Mindestmasse müssen auf jedem Boot, von dem aus der Fischfang erfolgt, dauerhaft an-
gebracht sein oder durch sonstige Hilfsmittel einwandfrei festgestellt werden können. 
(5) Es gelten folgende Fangbeschränkungen: 
 
 Pro Tag Pro Monat Pro Jahr 
Sportfischer- 
Monatskarte 

10 Stück Felchen 
5 Stück Hecht 
50 Stück Barsch 

50 Stück Felchen 
15 Stück Hecht 

- 

Sportfischer- 
Jahreskarte 

10 Stück Felchen 
5 Stück Hecht 
50 Stück Barsch 

- 200 Stück Felchen 
70 Stück Hecht 

 
 
(5bis) Es dürfen nicht mehr als 10 Stück Felchen, 5 Stück Hechte und 50 Stück Barsche je Sportfi-
scher im Boot mitgeführt werden. Mit der Angel gefangene Felchen und Barsche sind anzulanden. 
(6) Im Bereich Seerhein und Untersee zwischen der Alten Konstanzer Rheinbrücke und der Linie 
Ermatingen-Stad – Bruckgraben (Reichenau) sowie im Rheinsee südwestlich der Linie Landestelle 
Hemmenhofen und Landestelle Steckborn bis zur Landesgrenze über den Rhein zwischen Öhnin-
gen-Stiegen und Stein am Rhein ist die Fischerei auf Äschen verboten. 
(7) Vom 1. April bis 30. Juni ist der Fang von Felchen mit der Angel innerhalb eines Bezirks verbo-
ten, der im Osten durch die Grenze des Gebiets der allgemeinen Fischerei gemäss § 5 Absatz 1 
Nummer 1 und im Westen durch die Verbindungslinie zwischen dem Pumpenhaus auf der Insel 
Reichenau westlich des Fehrenhorns (Gebäude mit Ankerverbotstafel) und dem Pumpenhaus Er-
matingen in der Ermatinger Bucht begrenzt ist. 
(8) Unbeschadet des § 26 Abs. 5 wird die Verwendung von Köderfischen dahingehend einge-
schränkt, dass nur Rotauge, Rotfeder, Brachse, Hasel, Laube (Ukelei) und Alet (Döbel) zulässige 
Köderfische sind. 
 
 

§ 26 Bewirtschaftung 
 
(5) Als Köderfische dürfen nur im Bodensee gefangene Weissfische verwendet werden. 
 
 

§ 29 Fischereiaufsicht 
 
(1) Die Fischereiaufsicht im Geltungsbereich dieses Vertrages wird durch das Landratsamt Kon-
stanz und die von den Vertragsstaaten bestellten Fischereiaufseher wahrgenommen. Die Ver-
tragsstaaten teilen sich die Bestellung der Fischereiaufseher gegenseitig mit. 
(2) Die von den Vertragsstaaten bestellten Fischereiaufseher haben die Aufgabe, im Rahmen die-
ses Vertrages die Fischereiausübung zu überwachen und bei der Bewirtschaftung der Gewässer 
mitzuwirken.  
(3) Die Bevollmächtigten sind berechtigt, für den Geltungsbereich dieses Vertrages dem Landrats-
amt Konstanz gemeinsame Weisungen auf dem Gebiet der Fischereiaufsicht zu erteilen. Das Land 
Baden-Württemberg trägt dafür Sorge, dass diesen Weisungen entsprochen wird. Das innerstaatli-
che Weisungsrecht über das Landratsamt Konstanz bleibt unberührt. 
(4) Die Fischereiaufseher versehen ihren Dienst nach von den Bevollmächtigten zu genehmigen-
den allgemeinen Vorschriften sowie nach Weisungen des Landratsamtes Konstanz (Fachaufsicht). 
Sie sind berechtigt, die Aufsicht auch im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates auszuüben. 
Sie unterstehen der Dienstaufsicht und Disziplinargewalt der zuständigen Behörde des Vertrags-
staates, der sie bestellt hat. 
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(5) Die beim Fischfang auf oder an Gewässern mit Fanggeräten angetroffenen Personen haben 
den Fischereiaufsehern auf Verlangen jederzeit 
1. die Personalien anzugeben, 
2. die Fischerkarte und beim Fischfang im Bereich von Privatrechten den vom Vertragsstaat je-

weils verlangten Nachweis der Berechtigung durch den Inhaber des Fischereirechts auszuhän-
digen, 

3. die beim Fischfang gebrauchten Fanggeräte und Hilfsmittel, die Fische und Fanggeräte in Fi-
schereifahrzeugen sowie die Fischbehälter vorzuzeigen. 

Die Führer von Wasserfahrzeugen haben auf Anruf sofort ihre Fahrzeuge anzuhalten und auf Ver-
langen den Fischereiaufseher an Bord zu holen. Die Weiterfahrt ist erst zulässig, wenn der Fische-
reiaufseher dies gestattet. 
(6) Der Fischereiaufseher hat bei dienstlichem Einschreiten auf Verlangen seinen Dienstausweis 
vorzuzeigen, es sei denn, dass ihm dies aus Sicherheitsgründen nicht zugemutet werden kann. 
Der Fischereiaufseher ist befugt, Personen, die unberechtigt fischen, die auf oder an Gewässern, 
in denen sie nicht zur Ausübung der Fischerei berechtigt sind, mit Fanggeräten angetroffen wer-
den, oder die eine sonstige Zuwiderhandlung gegen fischereiliche Vorschriften begehen, die ge-
fangenen Fische und die Fanggeräte abzunehmen. Soweit der Fischereiaufseher im anderen Ver-
tragsstaat tätig wird, hat er unverzüglich die abgenommenen Fische und Fanggeräte den dort zu-
ständigen Stellen zu übergeben. Die Vertragsstaaten teilen sich gegenseitig die zuständigen Stel-
len mit. 
 
 

§ 31 Mitführen von Fanggeräten und sonstigen Fangmitteln 
 
Niemand darf Fanggeräte oder sonstige Fangmittel in, auf oder an den Gewässern im Geltungsbe-
reich dieses Vertrages, in denen er zum Fischfang nicht berechtigt ist, fangfertig mitführen. Das 
Mitführen unerlaubter Fanggeräte und sonstiger Fangmittel ist untersagt. 
 
 

§ 38 Anordnung von Abweichungen 
 
(2) Im Interesse der Erhaltung der Fischbrut und der Jungfische kann das Landratsamt Konstanz 
nach Anhören der Fischereiaufseher, die Mitglied der Fischereikommission sind, Fangverbote für 
bestimmte Orte für die Dauer von höchstens drei Monate anordnen. 
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II. 
Fischereiverordnung 

 
 
 

§ 9 Patentgebühren und Fischereiabgaben 
 

Die Patentgebühren und Fischereiabgaben für die Erteilung der Fischerkarten für die Fischerei im 
Untersee und Seerhein betragen: 
 

 Gebühr Fischereiabgabe 
 Fr. Fr. 

Sportfischer-Jahreskarte 70.-- 50.-- 
   
Sportfischer-Monatskarte 
 

30.-- 20.-- 

Sportfischer-Gastkarte 50.-- ---- 
 

Jugendkarte 35.-- 25.-- 
   

 
 

§ 10 Vorzeigepflicht 
 

Bei der Ausübung der Fischerei sind der Sachkundenachweis, das Patent sowie ein amtlicher 
Ausweis mitzuführen und auf Verlangen den Aufsichtsorganen vorzuzeigen. 
 
 

§ 14 Freiangelei 
 

1 Die Uferfischerei ist ausschliesslich mit festem Zapfen und einfacher Angel gestattet. Die Ver-
wendung von künstlichen Ködern, Köderfischen und Angelhaken mit Widerhaken ist untersagt. Ge-
fangene Fische, die keinen Schonbestimmungen gemäss kantonalem oder eidgenössischem 
Recht unterliegen, müssen unverzüglich getötet werden. 
2 Die Freiangelei ist am Untersee gestattet, soweit nicht private Fischereirechte nach § 4 FiG ent-
gegenstehen. 
 
 

§ 16 Widerhaken 
 

3 Angler und Anglerinnen auf dem Untersee, die über einen Sachkundenachweis gemäss Artikel 
5a der Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei verfügen, dürfen Angelhaken mit Wider-
haken verwenden. 
 

§ 17 Köderfische 
 

1 Die Verwendung lebender Köderfische ist verboten. 
 
 

§ 48 Übergeordnetes Recht 
 

1 Für die Sportfischerei und die Erteilung von Fischerkarten auf dem Untersee und im Seerhein 
gelten die Bestimmungen des Vertrags zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
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dem Land Baden-Württemberg über die Fischerei im Untersee und Seerhein (Unterseefischerei-
ordnung). 
 

§ 49 Gastkarte 
 

1 Inhaber und Inhaberinnen einer Sportfischer-Jahreskarte können pro Kalenderjahr zusätzlich ei-
ne Gastkarte lösen. Die Gastkarte berechtigt den Inhaber oder die Inhaberin, unter seiner oder ih-
rer Aufsicht einen Gast vom Boot aus, ohne zusätzliches Fanggerät und bei gleichbleibenden Ta-
gesfangzahlen mitfischen zu lassen. 
2 Pro Kalenderjahr und Inhaber oder Inhaberin einer Sportfischer-Jahreskarte ist nur eine Gastkar-
te zulässig. 
3 Die Gastkarte berechtigt den Gast nur zum Fischen im Schweizerischen Hoheitsgebiet. 
4 Der mitfischende Gast muss nicht im Besitz eines Sachkundenachweises sein. 
5 Die durch die Gastperson gefangenen Fische sind in der Fangstatistik des Inhabers oder der In-
haberin der Sportfischer-Jahreskarte einzutragen. 
 
 

§ 50 Jugendkarte 
 

1 Die Jugendkarte wird einem oder einer Jugendlichen zwischen 10 und 16 Jahren zu einem ver-
günstigten Tarif erteilt. 
2 Sie erlaubt das selbständige Fischen im Rahmen einer Sportfischer-Jahreskarte und das Führen 
einer eigenen Fangstatistik. 
 
 

§ 51 Fischereiliche Einschränkungen 
 

1 Das Hältern von Fischen ist untersagt. 
2 Das Filetieren von gefangenen Fischen auf dem See ist verboten. 
3 Sportfischern und Sportfischerinnen ist der Verkauf oder Tausch von gefangenen Fischen unter-
sagt. 
 
 

§ 52 Fangstatistik 
 
1 Die Sportfischer und Sportfischerinnen führen eine Fangstatistik nach den Weisungen der Jagd- 
und Fischereiverwaltung und reichen diese bis am 5. Januar des Folgejahres ein. 
 
 

§ 59 Patententzug 
 
2 Bei schweren oder wiederholten Verstössen gegen Fischereivorschriften des Bundes oder des 
Kantons oder bei nicht weisungsgemässer Führung der Fangstatistik kann die Jagd- und Fische-
reiverwaltung die Ausübung der Angelfischerei für eine Dauer bis zu drei Jahren verbieten. 
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III. 
Tierschutzverordnung 

 
 
 
Art. 23 Verbotene Handlungen bei Fischen und Panzerkrebsen 
1Bei Fischen und Panzerkrebsen sind zudem verboten: 
 a. das Angeln mit der Absicht, die Fische wieder frei zu lassen; 
 b. die Verwendung von lebenden Köderfischen; 
 c. die Verwendung von Angelhaken mit Widerhaken (Ausnahme vgl. § 16 der Fischereiverord-

nung); 
 d. der Lebendtransport von Fischen auf Eis oder in Eiswasser; 
 e. das Einsetzen von Hilfsmitteln, die die Weichteile von Panzerkrebsen verletzen; 

f. der Lebendtransport von Panzerkrebsen direkt auf Eis oder in Eiswasser; 
 g. die Haltung von aquatischen Panzerkrebsen ausserhalb des Wassers. 
 
Art. 100 Fang 
1Der Fang von Fischen und Panzerkrebsen hat schonend zu erfolgen. Die Fangmethoden und -
geräte dürfen den Tieren keine unnötigen Schäden zufügen. 
2Zum Verzehr bestimmte Fische sind unverzüglich zu töten. 
 
Art. 177 Anforderungen an Personen beim Töten und Schlachten 
1Wirbeltiere und Panzerkrebse dürfen nur von fachkundigen Personen getötet werden. 
1bisAls fachkundig gelten Personen, die sich unter kundiger Anleitung und Aufsicht die notwendigen 
Kenntnisse und die praktische Erfahrung mit der Tötung eines Tieres aneignen konnten und re-
gelmässig Tiere töten. 
 
Art. 178 Betäubungspflicht 
1Wirbeltiere und Panzerkrebse dürfen nur unter Betäubung getötet werden. Ist die Betäubung nicht 
möglich, so muss alles Notwendige unternommen werden, um Schmerzen, Leiden und Angst auf 
ein Minimum zu reduzieren. 
 
Art. 179a Zulässige Betäubungsverfahren 
1Folgende Betäubungsverfahren sind zulässig für Fische: 
 - stumpfer, kräftiger Schlag auf Kopf; 
 - Genickbruch; 
 - Elektrizität; 
 - mechanische Zerstörung des Gehirns. 
 
Art. 179b Betäubung 
1Tiere sind so zu betäuben, dass sie möglichst unverzüglich und unter Vermeidung von Schmerzen 
oder Leiden in einen bis zum Tod anhaltenden Zustand der Empfindungs- und Wahrnehmungslo-
sigkeit versetzt werden. 
 
Art. 179d Entblutung 
1Das Entbluten hat mittels Durchtrennen oder Anstechen von Hauptblutgefässen im Halsbereich zu 
erfolgen. Es muss möglichst rasch nach dem Betäuben und solange das Tier bewusstlos ist, vor-
genommen werden. 
2Bis zum Eintritt des Todes durch Blutentzug müssen sich Tiere, die der Betäubungspflicht nach 
Artikel 21 des Tierschutzgesetzes unterliegen, in einem Zustand der Empfindungs- und Wahrneh-
mungslosigkeit befinden. 
5Fische können nach der Betäubung ausgenommen statt entblutet werden. 
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IV. 
Verordnung zum Bundesgesetz 

über die Fischerei 
 
 
Art. 5b Tierschutz bei der Fangausübung 
1Abweichend von Artikel 100 Absatz 2 erster Satz der Tierschutzverordnung müssen folgende zum 
Verzehr gefangene Fische nicht unverzüglich getötet werden: 
 a. Fische, die von Berufsfischerinnen und Berufsfischern sowie Anglerinnen und Anglern, wel-

che über einen Sachkundenachweis nach Artikel 5a der Verordnung zum Bundesgesetz über 
die Fischerei verfügen, kurzfristig gehältert werden (vorbehalten bleiben seenspezifische Ein-
schränkungen); die Fische dürfen durch die Hälterung nicht leiden. 

2Beim Angeln zum Verzehr gefangene Fische, die den Schonbestimmungen nicht entsprechen und  
als nicht mehr lebensfähig beurteilt werden, müssen sofort getötet und zurückversetzt werden. 
Werden sie als lebensfähig beurteilt, so dürfen sie abweichend von Artikel 100 Absatz 2 erster Satz 
der Tierschutzverordnung nicht getötet werden und müssen ebenfalls sofort zurückversetzt wer-
den. 
 
Art. 5d Strafbestimmung 
Widerhandlungen gegen Artikel 5b der Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei werden 
nach Artikel 26 des Tierschutzgesetzes geahndet. 
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